
sachsen verband der ersatzkassen. april 2015

IN DIESER AUSGABE ENTBÜROKRATISIERUNG Mehr Zeit für Pflege | REHABILITATION 10 Jahre ambulante Angebote 
GESUNDHEITSFÖRDERUNG Projekt für Langzeitarbeitslose | ABRECHNUNGSBETRUG Wenige Fälle

B U N D E S G E S E T Z G E B U N G

Massiver Angriff  
auf Selbstbestimmungsrecht 
Die Berliner Koalition will das Versorgungsstärkungsgesetz bis zum 
Sommer verabschieden. Noch besteht Änderungsbedarf. Vier Beispie-
le, wo aus Sicht des Ersatzkassenverbandes am vorliegenden Gesetz-
entwurf nachgearbeitet werden muss.

M
it dem Versorgungsstär-
kungsgesetz (GKV-VSG) setzt 
die Bundesregierung den in 
der vergangenen Wahlperi-

ode eingeschlagenen Kurs fort, die me-
dizinischen Versorgungsstrukturen in 
Deutschland weiter zu entwickeln. In 
vielen Punkten des Gesetzentwurfs ist 
die Regierung gut unterwegs. Gleichzei-
tig enthält das Vorliegende problemati-
sche Regelungen.

Landesbehörde bestimmt 
MDK-Verwaltungsräte?

Änderungsbedarf besteht bei den Neure-
gelungen zum Medizinischen Dienst der 
Krankenversicherung (MDK). Sie stellen 
einen massiven Angriff auf das Selbst-
bestimmungsrecht der Sozialpartner dar. 
Dies zeigt sich insbesondere darin, dass 
künftig ein Drittel der Mitglieder des 
MDK-Verwaltungsrates durch eine obers-
te Landesbehörde bestimmt werden soll. 
Und nicht durch Wahl, wie bei den jetzi-
gen Mitgliedern. Mit diesen Vorschlägen 
folgt das Bundesgesundheitsministeri-
um dem Irrtum, dass die Interessen von 

Pflegebedürftigen und Pflegedienstleis-
tern nicht hinreichend berücksichtigt wer-
den. Dies ist nicht der Fall. Diese Perso-
nengruppen sind bei der Erarbeitung der 
wesentlichen Richtlinien der Tätigkeit des 
MDK über den GKV-Spitzenverband einge-
bunden. An dieser Stelle ist die Einbezie-
hung sinnvoll und konstruktiv.

Strukturfonds außerhalb von 
 Problemgebieten?

Nachgearbeitet werden muss auch bei den 
Strukturfonds, mit denen die vertragsärzt-
liche Versorgung gefördert wird. Dazu ge-
hören etwa Zuschüsse zu Praxisgrün-
dungen oder zur Ausbildung. Nach dem 
Gesetzentwurf soll es künftig überall mög-
lich sein, Fonds einzurichten. Bislang war 
das auf Problemgebiete beschränkt. Die 
geltenden Regelungen zur Finanzierung 
bleiben unverändert: Entschließt sich eine 
Kassenärztliche Vereinigung (KV) zur Auf-
legung eines Strukturfonds in bestimmter 
Höhe, haben die Kassen auf Landesebene 
einen gleichhohen Betrag zuzuschießen. 
Da, wo Versorgungsprobleme wie in Sach-
sen bestehen, besitzen Strukturfonds ihre 
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Schlaganfallpatienten referieren 
über ihre Hobbies, Eltern organisie-
ren Sommercamps für junge Diabeti-
ker, Kehlkopfoperierte informieren in 
Schulen über die Gefahren des Rau-
chens. Selbsthilfe lebt von den gu-
ten Ideen der Akteure. Die regen die 
Arbeit in den Selbsthilfegruppen an 
und bringen neue Mitstreiter. Für die 
Ersatzkassen ist die Selbsthilfe ein 
wichtiger Partner. Mit dem in diesem 
Jahr zum vierten Mal zu vergebenden 
Selbsthilfepreis der Ersatzkassen sol-
len nachahmenswerte Initiativen von 
Einzelpersonen und Gruppen in Sach-
sen besonders gewürdigt werden. Die 
Auszeichnung ist mit 5.000 Euro do-
tiert. Sie wird von einer Jury aus Ver-
tretern des Gesundheitswesens und 
der Selbsthilfe vergeben. Die Bewer-
bungsfrist läuft bis zum 30. Juni 2015. 
Nähere Informationen finden Inter-
essierte im Internet unter www.vdek.
com/LVen/SAC.

A U S S C H R E I B U N G

Sächsischer 
 Selbsthilfepreis:  
Mit Ideen gewinnen 
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abzufangen. Dies kann helfen, eine un-
gleiche Arztsitzverteilung insbesondere 
in Großstädten zu korrigieren.

Vorrangig für Forschung und Lehre

Die Bundesregierung will außerdem die 
Hochschulambulanzen per Gesetz er-
mächtigen, an der ambulanten ärztli-
chen Versorgung teilzunehmen. Diese 
Regelung steht bisherigen Bemühungen 
entgegen, mehr Transparenz über das 
Leistungsgeschehen ermächtigter Ein-
richtungen zu schaffen und damit die An-
gebote der Sektoren besser zu koordinie-
ren. Hochschulambulanzen behandeln 
Patientengruppen, die in der vertrags-
ärztlichen Versorgung nicht umfassend 
betreut werden können. Die Versorgung 
dient dabei vorrangig dem Zweck von 
Forschung und Lehre und nicht der Ver-
sorgung im Sinne des Sicherstellungs-
auftrags der KVen. Zusätzlich können 
Hochschulambulanzen unterstützend 
einspringen, wenn eine bestehende Un-
terversorgung abgewendet werden soll. 
Wenn ermächtigte Einrichtungen in die 
ambulante Bedarfsplanung aufgenom-
men werden sollen, wie es der Gesetz-
entwurf vorsieht, muss es Ziel sein, diese 
Einrichtungen zur standardisierten Leis-
tungsstatistik zu verpflichten.  

Existenzberechtigung. Fließen die finanzi-
ellen Zusatzmittel aber auch in „problem-
freie“ Gebiete, gewinnen diese weiter an 
Attraktivität. Die Suche nach ärztlichem 
Personal für strukturschwache Regionen 
wird sich dann schwieriger gestalten als 
ohnehin schon. 

Gut ist, dass die Regierung grundsätz-
lich die vielerorts vorhandene Überver-
sorgung mit in den Blick nimmt. So soll die 
bisherige Kann-Regelung zum Praxisauf-
kauf in eine Soll-Regelung überführt wer-
den. Auch wird die Nachbesetzung  eines 
Arztsitzes verschärft. Ein in der Praxis an-
gestellter Arzt oder ein Vertragsarzt, mit 
dem die Praxis bisher gemeinschaftlich 
betrieben worden ist, muss dies mindes-
tens drei Jahre getan haben, um eine Pra-
xis zu übernehmen. Das Instrument des 
Praxisaufkaufs wird  allerdings nur wir-
ken können, wenn bei der Abstimmung 
über die Nachbesetzung die üblichen Re-
geln der Zulassungsausschüsse gelten. 
Das heißt, bei Stimmengleichheit gilt ein 
Antrag auf Nachbesetzung eines Praxis-
sitzes als abgelehnt. Die heute geltende 
Sonderregelung ist deshalb zu streichen. 
Der Ersatzkassenverband begrüßt aber 
die Idee, von einem Aufkauf absehen zu 
können, wenn die Praxis innerhalb ei-
nes Planungsgebietes verlegt wird, um 
an anderer Stelle Versorgungsprobleme 

UMSTRITTEN  Praxisaufkauf bei Überversorgung
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Der Aufkauf von Arztpraxen in über-
versorgten Gebieten bleibt das bis-
lang einzige Mittel, um Verwerfun-
gen in der Versorgungssituation 
– insbesondere zwischen Stadt und 
Land – langfristig auszugleichen. 
Der Ansatz ist gut. Gleichwohl ver-
binden sich mit ihm vielschichtige 
Probleme. Überversorgung ist ein 
nach den Regeln der Bedarfspla-
nung errechnetes Zuviel an Ärzten. 
Das heißt nicht, dass es im Alltag zu 
viele Ärzte gibt und dringend Praxen 
aufgekauft werden müssen. Die Dis-
krepanz wird bei Kinderärzten deut-
lich: Trotz eines Versorgungsgrades 
von über 170 Prozent gibt es Klagen. 
Auch gehen junge Ärzte nicht auto-
matisch aufs Land, wenn in der Stadt 
das Angebot verknappt wird und auf 
dem Lande Praxen frei sind. Sie for-
dern etwa eine angemessene Infra-
struktur und eine Umsatzgarantie. 
Und was bleibt dem Landarzt, der 
weit über das 70. Lebensjahr hinaus 
seine Patienten versorgt, weil er kei-
nen Nachfolger für seine Praxis fin-
det? Wer kauft ihm die Praxis ab, um 
die weitere medizinische Versor-
gung sicherzustellen und dem bishe-
rigen Praxisinhaber aus dem Erlös 
seine Altersversorgung zu finan-
zieren? Diese Problemlagen lassen 
kein großes Aufkauf-Halali erwar-
ten. Kein Grund also zur Aufgeregt-
heit unter der Ärzteschaft beim The-
ma Praxisaufkauf.

K O M M E N T A R

Wer kauft dem 
Landarzt seine 
 Praxis ab?
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P F L E G E D O K U M E N T A T I O N

Mehr Pflege und Betreuung, 
weniger Papier
Mit Mut zur Lücke wird eine verschlankte Pflegedokumentation auch 
in Sachsen getestet. Das Pflegepersonal soll nur noch das notieren, 
was von der Routine abweicht. 

P
flegebedürftige und Pflegende be-
klagen seit Jahren den stetig gestie-
genen Dokumentationsaufwand, 
welcher zu Lasten der dringend 

 benötigten Zeit für originäre Pflege- und 
Betreuungsleistungen am Pflegebedürf-
tigen geht. Das im Januar 2015 vom Bund 
initiierte Projekt „Effizienzsteigerung der 
Pflegedokumentation“ soll Abhilfe schaf-
fen. Grundlage ist ein auf Bundesebene be-
reits erfolgreich getestetes, sogenanntes 
Strukturmodell einer neuen Pflegedoku-
mentation. Richtig angewendet, entspricht 
es den fachlichen als auch den vertragli-
chen und juristischen Anforderungen für 
die Dokumentation. Zugleich sinkt der be-
nötigte Aufwand. Das neue Strukturmodell 
weicht deutlich von den bisher in Deutsch-
land angewendeten Dokumentationssyste-
men ab und stellt einen hohen fachlichen 
Anspruch an die Pflegefachkräfte: Sie ent-
scheiden, wann sie etwas dokumentieren. 
Zahlreiche, bisher regulär auszufüllen-
de Checklisten und Assessments entfallen 

oder werden nur noch bei individuellem 
Bedarf verwendet. Pflegeberichte und Leis-
tungsnachweise werden auf ein Mindest-
maß reduziert. 

Die Implementierung dieses Systems 
erfordert eine systematische Begleitung. 
Der Landespflegeausschuss Sachsen, zu 
dem auch der Verband der Ersatzkas-
sen gehört, hat sich ausdrücklich für die 
Umsetzung des neuen Dokumentations-
modells in Sachsen ausgesprochen. Eine 
Arbeitsgruppe wurde beauftragt, die Ein-
führung zu unterstützen. Innerhalb der 
jetzt beginnenden zweijährigen, wissen-
schaftlich begleiteten Projektphase sol-
len mehr als 450 Pflegeeinrichtungen das 
neue Strukturmodell anwenden. Das ent-
spricht circa 25 Prozent aller im Freistaat 
zugelassenen Pflegeeinrichtungen. Sie 
sollen Erfahrungen bei der Einführung 
unter sächsischen Rahmenbedingungen 
sammeln. Denn später sollen auch die üb-
rigen Pflegeanbieter die Pflegedokumen-
tation umstellen.  

PAPIER IST BALD VERGANGENHEIT:  Auszug aus der Pflegeakte eines Heimbewohners

Eines muss man der Kassenärztli-
chen Vereinigung Sachsen (KVS) las-
sen. Sie ist ein ideenreicher Mitstrei-
ter, um Versorgung zu gestalten. Den 
Demografiefaktor, der das Alter der 
Bevölkerung bei der ärztlichen Be-
darfsplanung berücksichtigt, und das 
Ungarn-Projekt für Medizinstuden-
ten, bei dem Landärzte für Sachsen 
in Pécs ausgebildet werden, dachte 
sich die KVS aus. 
Mitte März kam ein neuer Vorschlag. 
Die KVS will mit einer höheren Ei-
genbeteiligung der Patienten die Ärz-
te entlasten. Wie bei Krankenhaus-
aufenthalten, Medikamenten oder 
Schuheinlagen üblich, sollen Patien-
ten für den Besuch beim Haus- und 
Facharzt zuzahlen. Mit der Eigen-
beteiligung würden sich Patienten 
überlegen, ob sie eine Leistung brau-
chen oder nicht, so der Ansatz. Das 
würde die Zahl der Arztbesuche ver-
mindern. Bei denen sind die Deut-
schen weltweit Spitze.
Die Einsicht, Ärztezahlen nicht belie-
big erhöhen zu können, ist richtig. Die 
Idee, den Zugang zu Ärzten mittels 
„Eintrittsgeld“ zu steuern, hingegen 
unangebracht. Damit würden noch 
mehr finanzielle Lasten einseitig den 
Patienten – unseren Versicherten – 
aufgebürdet. Die letzte Gesundheits-
reform hat die Finanzarchitektur der 
Krankenkassenbeiträge entscheidend 
verändert. Die hälftige Finanzierung 
durch Arbeitgeber und Versicherte ist 
vorbei. Der Arbeitgeberbeitrag wurde 
eingefroren. Was an Ausgabenstei-
gerungen kommt, müssen allein die 
Versicherten tragen. Sie merken das 
bereits bei den Zusatzbeiträgen. Wei-
tere Belastungen sind durch laufende 
Gesetzesvorhaben absehbar.

S I C H E R S T E L L U N G

Zuzahlungen der 
Patienten sollen 
Ärzte entlasten 
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E N T W I C K L U N G  A M B U L A N T E  R E H A B I L I T A T I O N

Geschlafen wird im  
eigenen Bett
Nach einer Knieoperation war vor Jahren ein Aufenthalt in einer Re-
habilitationsklinik die Regel. Heute geht Reha auch ambulant. Pati-
enten können morgens kommen und abends wieder daheim sein.

Z
unehmende chronische Erkran-
kungen und steigende Lebens-
erwartung führen zu großen 
Herausforderungen auch in der 

Rehabilitation. Gefragt sind Versorgungs-
konzepte zur Wiederherstellung der Er-
werbsfähigkeit und der Vermeidung von 
Pflege, die den gewandelten Wünschen 
der Patienten und den veränderten Rah-
menbedingungen Rechnung tragen. 

Die Ersatzkassen in Sachsen began-
nen in den 90er Jahren, neben der übli-
chen stationären medizinischen Reha-
bilitation eine ambulante Variante zu 
etablieren. Mehrere Modelle wurden auf 
Praxistauglichkeit erprobt. 2001 schrieb 
der Gesetzgeber die ambulante Reha-
bilitation in den GKV-Leistungskatalog, 
2004 konnten die ersten Verträge mit An-
bietern geschlossen werden. Für sieben 
Krankheitsbilder, darunter für muskulo-
skelettale, kardiologische und psychische 

Leiden, bestehen heute ambulante Be-
handlungsmöglichkeiten. 

Seit 2004 hat sich bundesweit die 
Zahl der ambulanten Behandlungen 
etwa  verdoppelt. Ihr Anteil an der ge-
samten medizinischen Rehabilitation 
bleibt gering (2013: gesetzliche Kranken-
versicherung 10,3 Prozent, gesetzliche 
Renten versicherung 13,0 Prozent). Nach 
Ansicht der Ersatzkassen besitzt die am-
bulante Variante ein Potential, das über 
der gegenwärtigen Nutzung liegt. Bei der 
 Entscheidung über eine Reha sollte des-
halb diese Option stärker einbezogen 
werden. 

Wie gut sie aufgestellt sind, das kön-
nen ambulante Reha-Anbieter in Sachsen 
bei einer Erhebung zeigen, die im Som-
mer startet. Neben räumlicher und tech-
nischer Ausstattung prüfen die Kassen 
auch personelle Besetzung und interne 
Kommunikation.  

AMBULANT ANGEBOTEN:  Bewegungsbad im Rehazentrum St. Elisabeth Leipzig

Medizinische Rehabilitation 
(„Reha“) soll Patienten helfen, ihre 
Gesundheit wieder herzustellen und 
zu stärken. Wo das nicht möglich ist, 
versucht sie das Fortschreiten des 
Krankheitsprozesses aufzuhalten. In 
Deutschland kümmern sich drei Kos-
tenträger um die medizinische Reha-
bilitation – die gesetzliche Kranken-
versicherung (GKV), die gesetzliche 
Rentenversicherung und die Unfall-
versicherung. Vereinfacht gesagt: 
Die GKV ist meist für alle Patienten 
außerhalb des Berufslebens zustän-
dig. Das sind Kinder und Jugendliche 
sowie Rentner. Außerdem darf nicht 
ein Unfall ursächlich für die Rehabi-
litation sein. Diese Unterteilung be-
einflusst die Krankheitsbilder und 
die Zahl der Betroffenen bei den je-
weiligen Kostenträgern. 
Rehabilitation kann stationär und 
ambulant erfolgen. In Sachsen ar-
beiten 52 stationäre Einrichtungen 
(„Rehakliniken“) und 21 ambulan-
te. Während sich die Rehakliniken 
flächig über ganz Sachsen verteilen, 
sind ambulante Einrichtungen über-
wiegend in den städtischen Gebie-
ten zu finden. Einige Rehakliniken 
bieten neben der stationären zu-
sätzlich auch die ambulante Reha-
bilitation an. Informationen zu den 
örtlichen Angeboten geben die Ge-
schäftsstellen der Ersatzkassen.

S T R U K T U R

Ambulante Reha-
zentren vor allem  
in Städten
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I N T E R V I E W

Kurgedanke und Gewohnheit 
bremsen ambulante Reha
Das ambulante Rehazentrum St. Elisabeth Leipzig (ARZ) bietet Reha-
bilitation für Muskel-Skelett-Erkrankungen an. Im Interview spricht 
der Ärztliche Leiter René Toussaint über seine Erfahrungen.

vdek Ambulante Reha bringt es aktuell nur 
auf einen geringeren Anteil der Patienten 
wie die stationäre Reha. Warum?
René Toussaint In anderen Ländern in Euro-
pa und der Welt spielt die ambulante Reha 
die Hauptrolle. So lange aber hierzulande 
der alte Kurgedanke im Vordergrund steht, 
so lange bleibt die Entwicklung der ambu-
lante Reha schwierig. Rehabilitation war in 
Deutschland jahrzehntelang mit Kurhotel 
und Rundumverwöhnung verbunden. 

vdek Warum machen Muskel-Skelett-Er-
krankungen den größten Anteil in der am-
bulanten Reha aus?
RT Bei diesen Erkrankungen gibt es das 
höchste Aufkommen an Patienten, die eine 
medizinische Reha brauchen. Zugleich ist 
die Akzeptanz für die ambulante musku-
loskelettale Reha in der Bevölkerung und 
Ärzteschaft am größten. Andere Indikati-
onen haben es dagegen schwerer, sich zu 
etablieren.

vdek Ambulante Reha heißt gleich hohes 
Qualitätsniveau wie das einer stationären 
Rehaklinik. Was bietet Ihr Haus?
RT Bis auf die Übernachtungsmöglichkeit 
unterscheidet sich das rehabilitative An-
gebot bei uns nicht. Unser Rehazentrum 
können alle Menschen nutzen, die bei 
chronischen Erkrankungen, nach Unfäl-
len oder nach Operationen, die den Bewe-
gungsapparat betreffen, eine Reha brau-
chen. Wer beispielsweise ein künstliches 
Hüftgelenk erhalten hat, kann zu Hause 
schlafen und trotzdem zielgerichtet re-
habilitiert werden. Bei uns behandelt ein 
interdisziplinäres Team aus Ärzten, Pfle-
gekraft, Psychologin, Physio-, Sport- und 

Ergotherapeuten sowie Sozialarbeiterin 
und Ernährungsberaterin. 

vdek Woher kommen Ihre Patienten?
RT Patienten mit chronischen Erkrankun-
gen werden von niedergelassenen Ärz-
ten zu uns empfohlen. Operierte oder sta-
tionär behandelte Patienten werden aus 
Kliniken der Orthopädie / Unfallchirurgie 
oder der Neurochirurgie ins ARZ St. Elisa-
beth geleitet. Die meisten Rehabilitanden 
kommen aus der Stadt Leipzig und dem 
angrenzenden Südraum. 

vdek Welche Patienten entscheiden sich für 
ambulante Reha? 
RT Wir haben regelmäßig Patienten im Al-
ter von 20 bis 80 Jahren. Es sind besonders 
Patienten, die wieder ins Arbeitsleben zu-
rückkehren möchten, die unser Angebot 
vermehrt nutzen. Aber auch für viele älte-
re Menschen passt die ambulante Reha vor 
Ort. Der engere Kontakt zur Familie und zu 
den ärztlichen Vorbehandlern wirkt sich 
dabei häufig heilungsfördernd aus.  

Der Sachverständigenrat zur Be-
gutachtung des Gesundheitswe-
sens hat sich in seinem Gutachten 

„Bedarfsgerechte Versorgung – Pers-
pektiven für ländliche Regionen und 
ausgewählte Leistungsbereiche“ unter 
anderem mit dem Thema Rehabilitation 
befasst. In dem 2014 vorgelegten Gutach-
ten sieht der Rat angesichts der Studien-
lage „kaum eine belastbare Grundla-
ge für eine abschließende Beurteilung“. 
Dennoch deuteten Studienergebnisse da-
rauf hin, dass keine wesentlichen Wirk-
samkeitsunterschiede zwischen der am-
bulanten und stationären Reha bestehen. 
Aus den gesundheitsökonomischen Be-
wertungen schließen die Autoren min-
destens vergleichbare, wenn nicht sogar 
geringere Kosten.
Die Sachverständigen sehen den Ausbau 
der ambulanten Reha-Angebote als ge-
boten an. Insbesondere mit einer kombi-
nierten stationären und ambulanten Maß-
nahme könnte die Behandlung verkürzt 
werden. Mit dem Effekt, dass der Patient 
stufenweise wieder in den Alltag einge-
gliedert werden könnte. Diese Mischung 
aus stationärer Auszeit und wohnortnaher 
Weiterbehandlung sei aus medizinischer 
und ökonomischer Perspektive vielver-
sprechend. Die Experten sprechen sich in 
ihrem Gutachten dafür aus, die Potentia-
le dieser neueren Intervallkonzepte zu er-
proben und evaluieren. 

P E R S P E K T I V E

 Sachverständigenrat: 
Ambulant und 
 stationär kombinieren

DR. RENÉ TOUSSAINT
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A B R E C H N U N G S M A N I P U L A T I O N

25-Stunden-Arbeitstage  
und falsche Urkunden
Schwarze Schafe gibt es auch unter weißen Kitteln. Kassenprüfer 
stoßen immer wieder auf Fälle von Abrechnungsbetrug. Das ist eher 
die Ausnahme als die Regel.

B
ehandlungen ohne Qualifikation, 
gefälschte Urkunden, fehlende 
Zulassungen. Fehlverhalten im 
Gesundheitswesen schädigt Jahr 

für Jahr die Versichertengemeinschaft. 
Doch Betrugsfälle sind selten. Das zeigt 
die Bilanz für 2014 des vdek-Arbeitsaus-
schusses in Sachsen zur Bekämpfung von 
Abrechnungsmanipulation. 

Insgesamt 49 Fälle hat der Ausschuss 
untersucht. Für elf bestätigte sich der Ma-
nipulationsverdacht. Die meisten Fälle 
fanden sich bei Heil- und Hilfsmitteler-
bringern (8). Auch bei zwei Pflegediens-
ten und einem Krankenhaus wurden die 
Kassenprüfer fündig. Gegen die Betroffe-
nen wurde eine Vertragsstrafe verhängt 
bzw. Strafanzeige erstattet. In neun Fäl-
len bestätigte sich der Anfangsverdacht 
nicht, bei 29 Fällen waren die Prüfungen 
2014 noch nicht abgeschlossen. Insgesamt 
wurden 38.000 Euro Schadenersatz an die 
Ersatzkassen gezahlt.

„Fehlverhalten zu entdecken ist wie 
ein großes Puzzle“, sagt Michael Graichen, 

Manipulationsexperte in der vdek-Lan-
desvertretung. „Ein 25-Stunden-Arbeits-
tag fällt bei Abrechnungen mit unter-
schiedlichen Krankenkassen nicht auf.“ 
Jede Kasse sehe bloß das, was sie erhal-
te. Legten alle ihre Unterlagen nebenei-
nander, würden solche Unstimmigkeiten 
erst sichtbar. 

Was die Ersatzkassen bereits mit dem 
vdek-Gremium praktizieren, findet seit 
letztem Jahr seine Fortsetzung innerhalb 
der gesamten gesetzlichen Krankenver-
sicherung. Die Kassen und ihre Verbände 
haben in Sachsen begonnen, regelmäßig 
gemeinsam zu Manipulationsthemen zu 
tagen und Erkenntnisse auszutauschen. 

Wichtig sei es, „schwarze Schafe“ 
konsequent zur Verantwortung zu ziehen, 
sagt Graichen. „Hier brauchen wir Unter-
stützung.“ Der vdek-Experte erneuerte 
die Forderung des Verbandes, Hinweise 
und Strafanzeigen der gesetzlichen Kran-
kenkassen zentral und durch speziell ge-
schultes Personal bei den Ermittlungsbe-
hörden zu bearbeiten.  

SELTEN:  Betrugsfälle im sächsischen Gesundheitswesen

Seit 2004 sind die Krankenkassen ge-
setzlich verpflichtet, eigene Ermitt-
lungs- und Prüfungsstellen zur Be-
kämpfung von Fehlverhalten im 
Gesundheitswesen zu unterhalten. 
Die Ersatzkassen in Sachsen widmen 
sich seit dem Jahr 2000 der Manipu-
lationsabwehr. Zur Meldung von Ab-
rechnungsmanipulationen besteht bei 
den Ersatzkassen die zentrale Mailad-
resse manipulationsabwehr@vdek.
com. Sie nimmt vertraulich Hinwei-
se entgegen, die auf ein Fehlverhalten 
schließen lassen.
Die Bundesregierung will noch ein 
Stück weiter gehen, wie der Entwurf 
eines Strafrechtsänderungsgeset-
zes zur Bekämpfung der Korrupti-
on im Gesundheitswesen zeigt. Be-
stechlichkeit und Bestechung sollen 
künftig unter Strafe stehen. Prämi-
enzahlungen an Ärzte, damit ein be-
stimmtes Medikament häufiger ver-
schrieben wird, oder Zuwendungen, 
dass Patienten in ein bestimmtes 
Sanitätshaus weitergeleitet werden, 
werden strafbar. Der neue Strafbe-
stand bezieht alle Heilberufe ein, 
also auch Physiotherapeuten oder 
Apotheker. Er gilt ebenfalls für die-
jenigen, die ihnen unzulässige Vor-
teile anbieten.
vdek-Manipulationsexperte Michael 
Graichen: „Abrechnungsbetrug und 
Korruption sind kein Kavaliersde-
likt. Sie schaden der Versicherten-
gemeinschaft.“ Zu Unrecht erfolgte 
Zahlungen fehlten an anderer Stel-
le. Hinzu komme, dass das Vertrau-
en in die Integrität der ärztlichen 
Entscheidung Schaden nehme, wenn 
diese nicht die am besten geeignete, 
sondern die für sie lukrativste Arz-
nei verordneten.

G E S E T Z E S V O R H A B E N

Korruption im 
 Gesundheitswesen 
wird strafbar
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Im Vogtlandkreis haben die ersten Langzeitarbeitslosen an Ge-
sundheitskursen teilgenommen, die über das Jobcenter Plau-
en vermittelt wurden. Bei diesem speziellen Angebot erhal-

ten Teilnehmer Informationen zur gesunden Lebensführung, zur 
Verminderung von Stress und lernen mit der Lebenssituation 
„Arbeitslosigkeit“ umzugehen. Zwei Kurse mit 18 Teilnehmern 
fanden bereits statt, drei weitere sind inzwischen angelaufen. 
Eine Kooperation der Bundesanstalt für Arbeit und der gesetzli-
chen Krankenversicherung bildet die Basis für dieses Modellpro-
jekt, das Arbeits- und Gesundheitsförderung verzahnt. 
„Die Rückmeldungen stimmen positiv“, sagt Martina Kober, Ge-
schäftsführerin des Jobcenters in der Vogtlandstadt. „Die Teil-
nehmer nehmen die Kursorganisation und die offene Atmosphä-
re als persönliche Wertschätzung wahr.“ 
Langzeitarbeitslosigkeit gilt als erheblicher gesundheitlicher Ri-
sikofaktor. Zugleich ist der berufliche Wiedereinstieg für gesund-
heitlich eingeschränkte Erwerbslose erheblich erschwert. Ar-
beitslose Menschen leiden durch diese Situation vermehrt an 
psychischen Erkrankungen und Verhaltensstörungen, sie sind 
länger und häufiger in stationärer Behandlung. Gesundheitsför-
dernde Angebote erreichen den Personenkreis aber nur schwer.
Abhilfe sollen niedrigschwellig und unbürokratisch gehaltene 
Zugangswege zu speziellen Gesundheitskursen für Arbeitslosen-
geld I/II-Empfänger bringen. Die Motivation zur Teilnahme an ge-
sundheitsfördernden Maßnahmen geschieht im Rahmen der In-
tegrationsarbeit durch individuelle Beratung der Fachleute des 
regionalen Jobcenters. Die eigentlichen Kurse führen professio-
nelle Kursleiter eines Weiterbildungsträgers durch. 
Um Rückschlüsse auf die Wirksamkeit dieser Angebote zu er-
halten, wird das Konzept an sechs Standorten in Deutschland 
bis Juni erprobt. In Sachsen wurde das Vogtland für die Test-
phase ausgewählt. Auch die Ersatzkassen finanzieren das Vor-
haben, damit zunächst mindestens 100 Teilnehmer kostenfrei 
teilnehmen können. 

M O D E L L P R O J E K T

Arbeitslos und krank:  
Den Kreis durchbrechen

Vernetzungsstelle Ernährung

Seit Jahresbeginn ist die Sächsische Landesvereinigung 
für Gesundheitsförderung (SLfG) Projektträger der Ver-
netzungsstelle Kita- und Schulverpflegung in Sachsen. Die 
Stelle setzt sich dafür ein, dass die Qualitätsstandards der 
Deutschen Gesellschaft für Ernährung in der Kindergarten- 
und Schulverpflegung eingeführt werden. Das geschieht im 
Rahmen des sächsischen Gesundheitsziels „Gesund auf-
wachsen“ und des Nationalen Aktionsplans „IN FORM“. Au-
ßerdem führt die Vernetzungsstelle sachsenweit Akteure 
zusammen, die sich für eine gesunde Ernährung in diesen 
Einrichtungen engagieren.

Krankenhausbehandlung

Die Ersatzkassen haben gemeinsam mit den anderen ge-
setzlichen Krankenkassen und der Krankenhausgesell-
schaft Sachsen einen Grundsatzvertrag neu verhandelt. 
Aktualisiert wurden die Allgemeinen Bedingungen der 
Krankenhaushandlung. Dazu gehören Regelungen für 
die Aufnahme und die Entlassung von Patienten, zur Ab-
rechnung der Entgelte oder zum Verfassen von Berichten 
an den weiterbehandelnden Arzt. 2013 gab es in Sachsen 
1.003.315 Krankenhausbehandlungen.

Landeshaushalt

Der Sächsische Landtag will Ende April den Doppelhaushalt 
für 2015/16 beschließen. Größter Posten im Gesundheits-
bereich sind die Investitionskosten für Krankenhäuser. Im 
Haushaltsentwurf sind 130 Millionen Euro für 2015, und 120 
Millionen Euro für 2016 vorgesehen. Wird die Gesetzesvor-
lage in dieser Form verabschiedet, übernimmt das Land die 
weggefallenen Krankenkassenmittel des Ende 2014 ausge-
laufenen Artikel-14-Investitionsprogramms zur Modernisie-
rung ostdeutscher Krankenhäuser.

Impfpflicht

Angesichts der Masernwelle in Deutschland hat sich die 
Sächsische Landesärztekammer für eine Impfpflicht in Kin-
dergärten und Schulen ausgesprochen. Seit Anfang Janu-
ar wurden im Freistaat Sachsen 87 Erkrankungsfälle re-
gistriert. Bei den in Dresden erkrankten 17 Kindern und 
Jugendlichen lernen allein 13 zusammen in einer Schule. 
Weil 200 der dortigen 800 Schüler ungeimpft sind, müssen 
die jungen Leute nach Zeitungsberichten auf Weisung des 
örtlichen Gesundheitsamtes zu Hause bleiben.

K U R Z  G E F A S S T

ERPROBUNG LÄUFT:  Jobcenter vermitteln Gesundheitskurse

FO
TO

  b
lu

ed
es

ig
n 

– 
Fo

to
lia

.co
m



sachsen

Für manche Kinder wird der Brun-
nen noch rechtzeitig abgedeckt, und 
sie fallen nicht hinein. Für Kinder, die 
ungehemmt Alkohol bis hin zur Be-
wußtlosigkeit getrunken haben, kann 
diese Rettung das Projekt „HaLT – 
Hart am Limit“ sein. Nach zwei Er-
probungsjahren in Dresden und Leip-
zig wurde das Präventionsprojekt 
jetzt in das reguläre Angebot beider 
Städte aufgenommen. 
Die gesetzlichen Krankenkassen 
und das sächsische Sozialministeri-
um haben dazu die Rahmenverein-
barung zur Finanzierung überarbei-
tet. Das Programm wurde entfristet 
und finanziell aufgestockt. Insbeson-
dere der personelle Aufwand vonsei-
ten der Sozialarbeiter mit Rufbereit-
schaftszeiten an den Wochenenden 
wird stärker berücksichtigt. 
Bei HaLT findet mit den riskant Kon-
sumierenden noch in der Klinik ein 
erstes Beratungsgespräch statt. In-
nerhalb einer Woche folgt ein El-
terngespräch, wobei es in Einzelbe-
ratungen um die Aufarbeitung des 
Geschehens geht. Im Kreis mit ande-
ren Kindern und Jugendlichen wird 
zudem Kompetenz im Umgang mit 
Alkohol vermittelt. Das Programm 
sieht außerdem eine kommunale 
Präventionsstrategie vor, die Exzesse 
im Vorfeld verhindern soll. 
Während der Testphase wurden 
mehr als 300 Kinder und Jugendliche 
im HaLT-Programm behandelt.

Die Krankenhäuser in Sachsen erhal-
ten 2015 mehr Geld für die medizi-
nische Versorgung der Patienten. 

Zusammen mit den anderen Krankenkas-
sen haben die Ersatzkassen mit der Kran-
kenhausgesellschaft Sachsen einen hö-
heren Landesbasisfallwert vereinbart. 
Für die Kliniken bedeutet das ein Plus von 
rund 80 Millionen Euro. Den stationären 
Einrichtungen im Freistaat stehen damit 
etwa 3,5 Milliarden Euro für medizinische 
Leistungen in diesem Jahr zur Verfügung. 
Der sogenannte Landesbasisfallwert ist 
der Durchschnittspreis einer Behandlung 
in Krankenhäusern. Er steigt 2015 von bis-
her 3.117, 15 Euro auf 3.190,81 Euro. Der 
Wert dient als Rechengröße, um abhängig 
von Art und Schwere die Vergütung der 
meisten Krankenhausbehandlungen in ei-
nem Bundesland abzurechnen.

S T A T I O N Ä R E  V E R S O R G U N G

Kliniken erhalten 
mehr Geld
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P R Ä V E N T I O N

Entfristet: Hilfe für 
Komatrinker
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Was haben Steve Jobs und Cicero ge-
meinsam? Gibt es ein Rezept für die 
perfekte Rede? Wie kann man Prä-
sentationen gestalten, die sich durch 
Überraschungseffekte direkt in das 
Hirn der Zuhörer beamen? Was kön-
nen wir von Barack Obama lernen, 
seinem Auftreten, seinem Charisma? 
Wie kann ich mit visueller Rhetorik 
mehr Wissen vermitteln? Die 22 Au-
torinnen und Autoren sind Top-Ex-
perten auf ihrem Gebiet und geben in 
diesem Buch darauf ebenso spannen-
de wie kurzweilige Antworten.

Nikolaus B. Enkelmann (Hrsg.) 
Die besten Ideen für erfolgrei-
che Rhetorik  
Erfolgreiche Speaker verraten 
ihre besten Konzepte 
2014, 272 S., € 29,90 
GABAL Verlag

Lassen Sie sich nicht mehr über 
den Tisch ziehen durch dominan-
te Verhandler. Verhandeln Sie 
zukünftig professionell und erken-
nen Sie Manipulationen. Sie fragen 
sich jetzt: aber wie? Das Buch von 
Jutta Portner gibt Ihnen dazu durch 
zeitgemäße, praktische Übungen 
und den Ansatz des Selbsttrainings 
wertvolle Anregungen. Als Weiter-
entwicklung des Klassikers „Das 
Harvard-Konzept“ (1981) vermittelt 
die internationale Verhandlungsex-
pertin die neuesten, zeitgemäßen 
Techniken und zeigt praktische 
Übungen für eine erfolgreiche Ver-
handlungsführung.

Jutta Portner 
Besser Verhandeln 
Das Trainingstagebuch 
2014 392 S., € 29,90 
GABAL Verlag

B Ü C H E R

„Wie fessele ich 
mein Publikum?“

Verhandeln  
– und gewinnen!


